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1 PRÜFUNGSAUFTRAG

Die gesetzlichen Vertreter der

Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der

Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG,

beide München

– nachfolgend auch kurz „Pearl Eins“ bzw. „Pearl Zwei“ oder gemeinsam „Gesellschaften“ genannt –

haben uns beauftragt, den Bericht der Gesellschaften an die Bayerische Landesbank, Anstalt des öf-

fentlichen Rechts, München, (nachfolgend „BayernLB“) über die Einhaltung der in der Sozialcharta

(Anlage 12.1 zum Aktienkaufvertrag vom 27./28. März 2013 zwischen der Pearl AcquiCo Eins GmbH

& Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, als Käuferinnen sowie der

BayernLB als Verkäuferin) genannten Regelungen im Berichtszeitraum 1. Januar 2014 bis 31. De-

zember 2014 (nachfolgend „Berichtszeitraum 2014“) zu prüfen.

Wir bestätigen entsprechend § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Prüfung die anwendbaren Vor-

schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben unsere Prüfung auftragsgemäß unter Zugrundelegung des International Standard on Assu-

rance Engagements ISAE 3000 (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical

Financial Information) durchgeführt. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlich-

keit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 5. Dezember 2014/30. Januar 2015 getroffe-

nen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2002.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber den

Gesellschaften sowie gegenüber der BayernLB und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber

wir keine Haftung übernehmen.
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2 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Prüfungsgegenstand

Mit Aktienkaufvertrag vom 27./28. März 2013 haben die Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG

(„Käuferin 1“) sowie die Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG („Käuferin 2“) mit Wirkung zum

27. Mai 2013 („Vollzugstag“) von der BayernLB („Verkäuferin“), deren Beteiligung an der vormali-

gen GBW AG (heute GBW GmbH), München, erworben. Die GBW AG wurde durch formwechseln-

de Umwandlung in die Rechtsform einer GmbH gewandelt.

Die Käuferinnen haben sich nach § 12.1 des Aktienkaufvertrags verpflichtet, die dem Aktienkaufver-

trag als Anlage 12.1 beigefügte „Sozialcharta“ einzuhalten und, nach § 12.4 des Aktienkaufvertrags,

der Verkäuferin spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres

einen schriftlichen Bericht über sämtliche Maßnahmen, Handlungen und Unterlassungen, die zur Ein-

haltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen in dem jeweiligen Kalenderjahr getroffen wor-

den sind, vorzulegen.

Gegenstand unserer Prüfung war demzufolge

 der Bericht der Gesellschaften über die Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen

im Berichtszeitraum 2014.

Die Berichterstattung über die Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen nach den Be-

stimmungen des Aktienkaufvertrags mit der BayernLB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter der Gesellschaften; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu dieser Berichterstattung nebst

dazugehörenden Unterlagen erhalten haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im

Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen sowie die Einrichtung und Aufrechter-

haltung eines angemessenen internen Kontrollsystems liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter der Gesellschaften. Diese Verantwortlichkeit wird durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt.

Im Einzelnen umfassen die in der Sozialcharta geregelten Schutzmaßnahmen für die Mieter und

Mitarbeiter die in der Anlage 1.2 zu diesem Prüfbericht aufgeführten Regelungen.
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Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der diesem Bericht als Anlage 1 beigefügte Bericht der Pearl Eins

und der Pearl Zwei über die Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen im Berichts-

zeitraum 2014. Dabei umfasst der maßgebliche Berichtszeitraum den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis

zum 31. Dezember 2014.

Wir haben die Prüfung im Februar und März 2015 durchgeführt.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements

ISAE 3000 (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Infor-

mation) durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung unter Beach-

tung des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung

mit einer hinreichenden Sicherheit abgeben können.

Unsere Prüfungshandlungen haben wir – wie berufsüblich – überwiegend auf der Basis von Stichpro-

ben durchgeführt. Die Durchführung der Prüfung in Stichproben in Verbindung mit den jeder Prüfung

innewohnenden Grenzen beinhaltet das unvermeidliche Risiko, dass selbst wesentliche unrichtige

Angaben unentdeckt bleiben können und andere Unregelmäßigkeiten nicht notwendigerweise durch

unsere Prüfung aufgedeckt werden.

Das interne Kontrollsystem der Gesellschaften haben wir untersucht, soweit es für die Einhaltung der

in der Sozialcharta genannten Regelungen und für die darüber vereinbarte Berichterstattung von

Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand unserer Prüfung.

Identifizierte Kontrollverfahren der Gesellschaften haben wir auf Wirksamkeit und Anwendung im

Berichtszeitraum geprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen konnten wir, soweit diese

Kontrollen als wirksam einzustufen waren, reduzieren.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise

erbracht und unter dem 27. März 2015 eine Vollständigkeitserklärung in schriftlicher Form abgege-

ben. Darin wird insbesondere versichert, dass in dem Bericht alle nach dem Aktienkaufvertrag erfor-

derlichen Angaben vollständig und richtig enthalten sind, und dass uns alle zur Durchführung unserer

Prüfung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt, Informationen gegeben und zum Verständ-

nis des Berichts erforderlichen Auskünfte erteilt worden sind.
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3 WIEDERGABE DER BESCHEINIGUNG

Auf der Grundlage unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir dem Bericht der Pearl AcquiCo Eins

GmbH & Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, an die Bayerische

Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, über die Einhaltung der „Sozialcharta“ im

Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2014 („Berichtszeitraum 2014“) in der Fassung der An-

lage 1 folgende Bescheinigung erteilt:

„Bescheinigung über die unabhängige betriebswirtschaftliche Prüfung des Berichts der Pearl

AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG an die

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, über die Einhaltung der in

der „Sozialcharta“ genannten Regelungen im Berichtszeitraum 2014

An die Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und die Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG,

beide München

Wir haben auftragsgemäß den Bericht der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl

AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, über die Einhaltung der in der „Sozialcharta“

(Anlage 12.1 zum Aktienkaufvertrag vom 27./28. März 2013 zwischen der Pearl AcquiCo Eins GmbH

& Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, als Käuferinnen sowie der

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, als Verkäuferin) genannten Rege-

lungen im Berichtszeitraum 2014 hinsichtlich des Einklangs der Aussagen und Angaben mit den zu-

grundeliegenden tatsächlichen Verhältnissen geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei

GmbH & Co. KG sind verantwortlich für die Aufstellung des gemäß § 12.4.1 des vorgenannten Akti-

enkaufvertrags zu erstattenden jährlichen Berichts über die Einhaltung der in der „Sozialcharta“ ge-

nannten Regelungen. Die gesetzlichen Vertreter sind außerdem verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung des Berichts zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Aussagen oder Angaben ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu den in dem Bericht enthalte-

nen Aussagen und Angaben über sämtliche Maßnahmen, Handlungen und Unterlassungen, die zur

Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen im Berichtszeitraum 2014 getroffen worden

sind, abzugeben.
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I. Umsetzung der Sozialcharta

Gemäß Aktienkaufvertrag mit der Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts
(nachfolgend kurz Verkäuferin), vom 27./28.03.2013 haben sich die Pearl AcquiCo Eins GmbH
& Co. KG sowie die Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG (nachfolgend kurz Käuferinnen) ver-
pflichtet, der Verkäuferin für jedes Kalenderjahr ab dem 27.05.2013 bis zum 31.12.2022, spä-
testens innerhalb von 6 Monaten nach dem Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres, einen schrift-
lichen Bericht über sämtliche Maßnahmen, Handlungen und Unterlassungen, die zur Einhaltung
der in der Sozialcharta genannten Regelungen in dem jeweiligen Kalenderjahr getroffen worden
sind, vorzulegen.

Die Käuferinnen haben sich gemäß Aktienkaufvertrag weiterhin verpflichtet, die zum Mieter-
und Mitarbeiterschutz vereinbarte Sozialcharta sobald als rechtlich möglich, spätestens jedoch
15 Monate nach dem Vollzugstag dergestalt umzusetzen, dass die von den Regelungen der
Sozialcharta betroffenen Gesellschaften der GBW Gruppe diese als rechtlich bindend anerken-
nen und alle Maßnahmen ergreifen, um die Verpflichtungen und Vorgaben der Sozialcharta
einzuhalten. Zur Umsetzung der zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Sozialcharta hat-
ten die Käuferinnen gemäß Aktienkaufvertrag innerhalb der 15-monatigen Umsetzungsfrist
folgende Maßnahmen sicher zu stellen:

 Schuldbeitritt der betroffenen Gesellschaften zu den Verpflichtungen aus der Sozialcharta
 Individualumsetzung durch Einbeziehen der §§ 2.1 bis 2.3 der Sozialcharta in die Mietverträ-

ge der Bestandsmieter
 Vorlage eines WP-Umsetzungsschreibens
 Einbeziehen des § 2.3 der Sozialcharta in die Mietverträge der Neumieter.

Im Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2014 wurden die Verpflichtungen zur Umsetzung der So-
zialcharta gemäß Aktienkaufvertrag, mit deren Durchsetzung im vorangegangenen Berichtszeit-
raum bereits begonnen wurde, vollständig erfüllt.

1. Schuldbeitritt

Die von den Regelungen der Sozialcharta betroffenen Gesellschaften der GBW Gruppe sind den
Verpflichtungen aus der Sozialcharta innerhalb der Umsetzungsfrist im Wege des Schuldbeitritts
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Verkäuferin beigetreten. Nach Wirksamwerden des
in der außerordentlichen Hauptversammlung der GBW AG am 28.11.2013 beschlossenen
Squeeze-out durch Eintragung im Handelsregister am 05.03.2014 sowie nach Eintragung des
Rechtsformwechsels der GBW AG in eine GmbH am 21.03.2014 wurden der Verkäuferin die
Schuldbeitrittserklärungen der GBW GmbH sowie ihrer von den Regelungen der Sozialcharta
betroffenen Tochtergesellschaften am 28.08.2014 zugeleitet.

2. Individualumsetzung und Versand von Änderungsangeboten an die Neumieter

Außerdem wurde der Versand der Angebotsschreiben an die Bestands- und Neumieter, mit
dem aus aktienrechtlichen Gründen, wie im Vorjahresbericht dargestellt, erst im Laufe des ers-
ten Quartals 2014 begonnen werden konnte, bis Ende März 2014 abgeschlossen. Auf der
Grundlage von zum Vollzugstag erstellter Mieterlisten wurden den Bestandsmietern der vorma-
ligen GBW AG sowie ihrer Immobilientöchter unter ausdrücklichem Verzicht auf den Zugang
der Annahmeerklärung schriftliche, unbefristete und unwiderrufliche Angebote zur Einbezie-
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hung der individualschützenden Regelungen gemäß §§ 2.1 bis 2.3 der Sozialcharta (Kündi-
gungsschutz, Erweiterter Kündigungsschutz und Ausschluss Luxusmodernisierungen) in ihre
Mietverträge unterbreitet (Individualumsetzung). Der Inhalt der versandten Angebotsschreiben
entsprach dabei gemäß Aktienkaufvertrag dem Muster des Angebotsschreibens, welches als
Anlage 12.2.3 der Sozialcharta beigefügt ist. Durch entsprechende Verfahrensanweisung wurde
darüber hinaus sichergestellt, dass der Versand von Angebotsschreiben an Bestandsmieter, die
entweder kein Änderungsangebot erhalten hatten oder denen das versandte Angebotsschrei-
ben nicht zugegangen war, unverzüglich nachgeholt bzw. erneut durchgeführt wurde.

Im gleichen Zeitraum erfolgte ebenfalls unter ausdrücklichem Verzicht auf den Zugang der An-
nahmeerklärung der Versand der Angebotsschreiben an die Neumieter, mit denen das unbefris-
tete und unwiderrufliche Angebot zur Einbeziehung der Klausel zum Schutz vor Luxusmoderni-
sierungen gemäß § 2.3 der Sozialcharta unterbreitet wurde. Zusätzlich wurde den Neumietern,
die bereits vor dem Vollzugstag eine Bestandswohnung gemietet hatten und deren Mietvertrag
entweder auf eigenen Wunsch oder auf Veranlassung der GBW vor oder zum Vollzugstag zum
Zweck des Umzugs in eine andere GBW-Wohnung gekündigt oder aufgehoben worden war,
die Einbeziehung der weiteren Individualschützenden Regelungen gemäß §§ 2.1 und 2.2 der
Sozialcharta durch Unterbreitung eines erweiterten Änderungsangebots in Aussicht gestellt.
Entsprechend den Vorgaben im Aktienkaufvertrag wurde darüber hinaus in die Mietverträge
mit Neumietern, die nach Versand der Angebotsschreiben zustande gekommen sind, die Klausel
zum Schutz vor Luxusmodernisierungen entsprechend § 2.3 der Sozialcharta aufgenommen.

Versand und Zugang der gemäß Aktienkaufvertrag als Einwurfeinschreiben versandten Ände-
rungsangebote sind durch von der Post erstellte Versandlisten dokumentiert. Alle Einwurfein-
schreiben an Bestands- und Neumieter wurden vor dem Versand gescannt und zusammen mit
den Versandlisten archiviert. Gleichzeitig wurden den jeweiligen Mieterakten Kopien der Ange-
botsschreiben zugeordnet.

4. WP-Umsetzungsschreiben

Die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat sowohl den Inhalt als auch
den Versand der Angebotsschreiben an die Bestandsmieter auf Übereinstimmung mit den Vor-
gaben aus dem Aktienkaufvertrag geprüft und die Übereinstimmung mit Schreiben vom
07.04.2014 bestätigt. Das Bestätigungsschreiben wurde der Verkäuferin vereinbarungsgemäß
zugeleitet.

5. Weitere Maßnahmen zur Einhaltung der Sozialcharta

Schließlich wurden die Beschäftigten der betroffenen Bereiche und Niederlassungen der mit der
Umsetzung der Sozialcharta befassten Gesellschaften durch schriftliche Arbeitsanweisung zur
Einhaltung der jeweiligen Vorgaben aus der Sozialcharta sowie zur Durchführung von Kontroll-
und Überwachungsmaßnahmen verpflichtet. Die Einhaltung der Vorgaben zur Einschränkung
von Mieterhöhungen, zum nachhaltigen Bestandsmanagement sowie zum langfristigen Be-
standserhalt (§§ 2.4 bis 2.6 der Sozialcharta) wird darüber hinaus durch monatliches Reporting
sowie regelmäßige Auswertungen überwacht und kontrolliert. Zur Sicherstellung des Kündi-
gungsschutzes sowie des erweiterten Kündigungsschutzes für besonders geschützte Bestands-
mieter (§§ 2.1 bis 2.2 der Sozialcharta) haben die Beschäftigten umfangreiche Prüf- und Doku-
mentationspflichten zu berücksichtigen.
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Bereits im Vorjahr (2013) in Kraft gesetzt wurden die Arbeitsanweisungen zum Ausschluss von
Luxusmodernisierungen ohne Einwilligung der betroffenen Mieter (§ 2.3 der Sozialcharta) und
zu den Verpflichtungen der Käuferinnen bei Weiterveräußerung (§ 3.1 der Sozialcharta). Auch
diesbezüglich werden den Beschäftigten der betroffenen Bereiche besondere Prüf-, Dokumen-
tations- und Kontrollpflichten auferlegt.

Zur Abstimmung und Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Sozialcharta fanden darüber hinaus im Berichtszeitraum regelmäßige Jour fixe
der Geschäftsführung der GBW GmbH mit den betroffenen Bereichsleitern und Beschäftigten
statt.

Im Übrigen sind Rechtsgeschäfte der GBW GmbH bzw. ihrer Tochtergesellschaften, die die So-
zialcharta betreffen, gemäß Gesellschaftsvertrag vom 13.03.2014 dem Zustimmungsvorbehalt
der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG unterworfen worden. Dies betrifft insbesondere die

 Kündigungsschutzpolitik
 Modernisierungspolitik
 Mieterhöhungspolitik
 Bestandserhaltungspolitik
 Weiterverkaufs- und Weiterveräußerungspolitik
 Mitarbeiterschutzpolitik.

II. Bericht über die Einhaltung der Sozialcharta

1. Vorbemerkung

Die Begriffe Bestandsmieter, Bestandswohnung, Luxusmodernisierung und sonstige Selbstnut-
zer werden im nachfolgenden Bericht im Sinne von § 1 der Sozialcharta verwendet. Soweit
nachfolgend auf Sollmieten Bezug genommenen wird, handelt es sich um Nettokaltmieten im
Sinne von § 2.4 der Sozialcharta.

Der Vollzugstag, an dem die Sozialcharta im Verhältnis zwischen der Verkäuferin und den Käu-
ferinnen in Kraft getreten ist, ist der 27.05.2013. Berichtszeitraum bzw. Berichtsjahr ist der Zeit-
raum 01.01. bis 31.12.2014. Sofern sich der Bericht auf einen anderen Zeitraum bezieht, wird
dieser Zeitraum benannt.

Die GBW GmbH und ihre bestandshaltenden Tochtergesellschaften werden im Folgenden als
GBW-Gesellschaften bezeichnet.

Die im Rahmen des nachfolgenden Berichts ermittelten Kennzahlen basieren auf den spezifi-
schen Definitionen der Sozialcharta und können unter Umständen von anderen Berichten wie
zum Beispiel dem Lagebericht oder Presseveröffentlichungen abweichen.
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Folgende Kennzahlen liegen dem Bericht zugrunde:

 Anzahl der Bestandswohnungen zum 27.05.2013 31.520
 Anzahl der Bestandsmieter zum 27.05.2013 31.052
 Anzahl der Bestandsmieter zum 27.05.2013

abzgl. Bestandsmieter mit Kostenmiete 23.026
 Durchschnittliche Sollmiete/m² Wfl. zum 27.05.2013 6,79

Die geringfügige Erhöhung der Anzahl der Bestandsmieter gegenüber den im Vorjahresbericht
genannten Zahlen von 31.041 und 23.022 ist auf den Wegfall fristloser Kündigungen wegen
Zahlungsverzug durch nachträgliche Zahlung zurückzuführen. Die geringfügige Änderung der
durchschnittlichen Sollmiete zum Vollzugstag gegenüber dem im Vorjahresbericht genannten
Wert von 6,80 /m² Wfl. resultiert daraus, dass die Sollmieten von Bestandsmietern, deren
Mietverhältnis im Berichtsjahr durch eigene Kündigung beendet wurde, bei der Ermittlung der
durchschnittlichen Sollmiete nicht mehr zu berücksichtigen sind und hierdurch der Ausgangs-
wert zum 27.05.2013 rückwirkend beeinflusst wird.

2. Bericht

Zu § 2.1 der Sozialcharta - Kündigungsschutz

Im Berichtszeitraum wurden Mietverträge mit Bestandsmietern der GBW-Gesellschaften weder
wegen Eigenbedarf noch wegen der Verhinderung der angemessenen wirtschaftlichen Verwer-
tung gekündigt.

Die nach dem Schuldbeitritt der GBW-Gesellschaften sowie nach der Individualumsetzung zum
Kündigungsschutz in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2014-03, wonach Kündigungen von
Mietverträgen mit Bestandsmietern aus den vorgenannten Gründen frühestens auf einen Zeit-
punkt von 10 Jahren nach dem 27.05.2013, d.h. auf einen Zeitpunkt nach dem 27.05.2023,
ausgesprochen werden dürfen, ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Zu § 2.2 der Sozialcharta - Erweiterter Kündigungsschutz

Mietverträge von Bestandsmietern der GBW-Gesellschaften, die am 27.05.2013 das 60. Le-
bensjahr vollendet hatten oder die schwerbehindert sind, wurden im Berichtszeitraum weder
wegen Eigenbedarf noch wegen der Verhinderung der angemessenen wirtschaftlichen Verwer-
tung gekündigt.

Die nach dem Schuldbeitritt der GBW-Gesellschaften sowie nach der Individualumsetzung zum
erweiterten Kündigungsschutz in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2014-04, wonach Eigen-
bedarfs- oder Verwertungskündigungen von Mietverträgen mit Bestandsmietern der vorge-
nannten Altersgruppe bzw. von Bestandsmietern mit einer Schwerbehinderung bis zum Tod
dieser Bestandsmieter bzw. bis zum Tod der Ehegatten oder Lebenspartner dieser Bestandsmie-
ter, sofern diese das Mietverhältnis der Bestandsmieter nach deren Tod übernommen haben,
untersagt werden, ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt. Die Arbeitsanweisung enthält die
weitere Weisung, dass die Mietverträge der vorbeschriebenen, besonders geschützten Be-
standsmieter generell und dauerhaft nur in begründeten Ausnahmefällen gekündigt werden
dürfen.

Zu § 2.3 der Sozialcharta - Ausschluss von Luxusmodernisierungen
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Im Berichtszeitraum sind keine Luxusmodernisierungen von Bestandswohnungen ohne Einwilli-
gung der betroffenen Mieter durchgeführt worden.

Die bereits im Vorjahr (2013) in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2013-02, die die Durch-
führung von Luxusmodernisierungen von Bestandswohnungen ohne Einwilligung der betroffe-
nen Mieter für einen Zeitraum von 5 Jahren nach dem 27.05.2013 untersagt, ist diesem Bericht
nochmals als Anlage 3 beigefügt.

Zu § 2.4 der Sozialcharta - Einschränkung Mieterhöhung
Zu § 3.2 der Sozialcharta - Verpflichtungen der Käuferin bei Weiterveräußerungen

Bei den im Berichtszeitraum von den GBW-Gesellschaften durchgeführten Sollmietenerhöhun-
gen von Bestandsmieten wurde der gemäß § 2.4.1 der Sozialcharta für die ersten 3 Jahre nach
dem Vollzugstag geltende Grenzwert von 15% unterschritten. Die durchschnittliche Sollmiete
der Bestandsmieter pro m² Wohnfläche hat sich seit dem Vollzugstag um 4,86 %, davon im
Berichtsjahr um 3,64 %, von 6,79 zum 27.05.2013 auf 7,12 zum 31.12.2014 erhöht. Der
Wert ist im Berichtsjahr geprägt durch Sondereffekte wie Aufholeffekte sowie Einführung neuer
Mietspiegel.

Bei der Ermittlung der Sollmieten blieben die Kostenmieten gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Woh-
nungsbindungsgesetz und kommunale Satzungsmieten* unberücksichtigt. Kostenmieten sind
im Fall der GBW-Gesellschaften die Kostenmieten nach dem 1. und 2. Förderweg sowie die
Kostenmieten von Bestandswohnungen, die mit Wohnungsfürsorgemitteln gefördert werden.

In die Ermittlung der Sollmieten einbezogen wurden die Sollmieten von im Berichtszeitraum
veräußerten Bestandswohnungen abzüglich von an Mieter oder sonstige Selbstnutzer veräußer-
ter Bestandswohnungen. Sofern die Erwerber den Nachweis des tatsächlichen Erhöhungsbetra-
ges nicht erbrachten, wurden die Mieten dieser Bestandswohnungen entsprechend § 3.2 der
Sozialcharta als mit 7 % erhöht berücksichtigt.

Die nach dem Schuldbeitritt der GBW-Gesellschaften sowie nach der Individualumsetzung zur
Einschränkung von Mieterhöhungen in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2014-05 ist diesem
Bericht als Anlage 4 und die bereits im Vorjahr (2013) in Kraft getretene Arbeitsanweisung
A-2013-01 zu den Verpflichtungen bei Weiterverkäufen als Anlage 5 beigefügt. Die Arbeitsan-
weisung zur Einschränkung von Mieterhöhungen enthält die Verpflichtung, dass die Sollmieten
der Bestandsmieter, die keine Kostenmieten sind, in den ersten drei Jahren nach dem Vollzugs-
tag im Durchschnitt über diesen Bestand insgesamt nicht mehr als 15 % gegenüber dem vor
dem Vollzugstag geltenden Mietniveau erhöht werden dürfen.

Weiterhin dürfen die vorgenannten Sollmieten gemäß Arbeitsanweisung anschließend vom 3.
bis zum 5. Jahrestag nach dem Vollzugstag jährlich im Durchschnitt über diesen Bestand nicht
mehr als 3% gegenüber der jeweiligen Vorjahresmiete zuzüglich der prozentualen Steigerung
des Verbraucherpreisindexes in dem betreffenden vorhergehenden 12-Monats-Zeitraum erhöht
werden.

*Das in Baden-Württemberg eingeführte Modell der kommunalen Satzungsmiete gibt es in Bayern nicht.
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Zudem wurde festgelegt, dass die in einem Kalenderjahr verkauften Bestandswohnungen abzü-
glich der an Mieter und sonstige Selbstnutzer veräußerten Bestandswohnungen zur Ermittlung
der durchschnittlichen Sollmieten einzubeziehen sind und die Sollmieten der vorgenannten, wei-
terveräußerten Bestandswohnungen als mit 7% erhöht anzusetzen sind, falls der Erwerber der
Bestandswohnungen den Nachweis des tatsächlichen Erhöhungsbetrages nicht erbringt.

Zu § 2.5 der Sozialcharta - Nachhaltiges Bestandsmanagement

Die GBW-Gesellschaften haben im Berichtsjahr den nach Maßgabe der Sozialcharta aufzuwen-
denden durchschnittlichen Mindestinvestitionsbetrag von 15,00 /m² Wfl. für Maßnahmen zur
Instandhaltung und Modernisierung von Bestandswohnungen deutlich überschritten.

Vom 01.01. bis zum 31.12.2014 wurden durchschnittlich 21,21 /m² Wfl. für Instandhaltungen
und Modernisierungen von Bestandswohnungen aufgewendet. Berücksichtigt wurden alle In-
standhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen unabhängig davon, ob sie aktivierungspflich-
tig oder aktivierungsfähig waren.

Von der Möglichkeit gemäß § 2.5 der Sozialcharta höhere durchschnittliche Vorjahresinvestitio-
nen auf das Folgejahr vorzutragen bzw. im Folgejahr entsprechend weniger zu investieren,
wurde kein Gebrauch gemacht. Der Planungsspielraum in Höhe von 4,86 /m² Wfl., der sich
aus den im Vorjahreszeitraum aufgewendeten Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitio-
nen von durchschnittlich 19,86 /m² Wfl. ergeben hat, wurde im Rahmen der Planungen für
2014 nicht ausgenutzt.

Die nach dem Schuldbeitritt der GBW-Gesellschaften sowie nach der Individualumsetzung zum
nachhaltigen Bestandsmanagement in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2014-06, wonach
für jedes der ersten 5 Kalenderjahre ab dem Stichtag 31.12.2012 ein durchschnittlicher Min-
destinvestitionsbetrag von 15,00 /m² Wfl. für Maßnahmen zur Instandhaltung und Moderni-
sierung der Bestandswohnungen aufzuwenden ist und zwar unabhängig davon, ob diese Inves-
titionsmaßnahmen aktivierungspflichtig oder aktivierungsfähig sind, ist diesem Bericht als Anla-
ge 6 beigefügt.

Zu § 2.6 der Sozialcharta - Langfristiger Bestandserhalt

Die Verpflichtung gemäß Sozialcharta, in jedem 12-Monatszeitraum seit dem Vollzugstag nicht
mehr als 1.500 Bestandswohnungen zu veräußern (wobei Zukäufe und Neubauten mit Verkäu-
fen saldiert werden dürfen), wurden in dem 12-Monatszeitraum vom 27.05.2013 bis zum
27.05.2014 ebenfalls eingehalten. Die GBW-Gesellschaften haben in dem vorgenannten Zeit-
raum ohne Berücksichtigung von Zukäufen und Neubauten 1.318 Bestandswohnungen mit
Nutzen- und Lastenübergang veräußert. 71 Wohneinheiten wurden im Rahmen von Neubau-
maßnahmen fertiggestellt bzw. mit Nutzen- und Lastenübergang erworben.

Der Gesamtwohnungsbestand der GBW-Gesellschaften hat sich somit in dem genannten 12-
Monatszeitraum von 31.520 Bestandswohnungen zum Stichtag 27.05.2013 um 1.247 Woh-
nungen auf 30.273 Wohnungen zum 27.05.2014 verringert. Von 1.318 veräußerten Bestands-
wohnungen wurden 1.301 Bestandswohnungen im Wege des Blockverkaufs und 17 Bestands-
wohnungen durch Einzelprivatisierung (d.h. Verkauf von Wohnungseigentum) veräußert. Das
entspricht einer Privatisierungsquote von 0,05%.
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In dem Zeitraum vom 27.05. bis zum 31.12.2014 wurden weitere 748 Bestandswohnungen mit
Nutzen- und Lastenübergang veräußert. Im gleichen Zeitraum wurden 148 Wohneinheiten neu
errichtet bzw. mit Nutzen- und Lastenübergang erworben. Der Gesamtwohnungsbestand hat
sich damit bis Ende 2014 um 600 Wohnungen auf 29.673 Wohnungen verringert. Von den
veräußerten Bestandswohnungen wurden 115 im Wege der Einzelprivatisierung verkauft.

Zu § 2.7 der Sozialcharta - Kommunales Vorkaufsrecht bei Weiterverkäufen

Die GBW-Gesellschaften haben bei den nach dem 27.05.2013 beurkundeten Blockverkäufen
und Einzelprivatisierungen den Städten und Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die
jeweils verkauften Bestandswohnungen befinden, ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Dabei wurde
das Vorkaufsrecht in Abstimmung mit den Parteien des Aktienkaufvertrages mit dem Abschluss
des jeweiligen Kaufvertrages eingeräumt. In dem 12-Monatszeitraum vom 27.05.2013 bis zum
27.05.2014 wurde in 3 Fällen das kommunale Vorkaufsrecht ausgeübt.

Die nach dem Schuldbeitritt der GBW-Gesellschaften sowie nach der Individualumsetzung zum
kommunalen Vorkaufsrecht bei Weiterverkäufen in Kraft getretene Arbeitsanweisung
A-2014-07, wonach beim erstmaligen Verkauf von Bestandswohnungen im Wege eines Block-
verkaufs oder Verkaufs von Wohnungseigentum, der innerhalb von 3 Jahren nach dem
27.05.2013 beurkundet wird, der Stadt oder Gemeinde, in der sich die verkaufte Bestandswoh-
nung befindet, mit Abschluss des Kaufvertrages ein Vorkaufsrecht gemäß §§ 463 ff. BGB einzu-
räumen ist, ist diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt.

Zu 3.1 der Sozialcharta - Verpflichtungen der Käuferin bei Weiterveräußerungen

Die GBW-Gesellschaften haben bei im Berichtszeitraum beurkundeten Blockverkäufen und Ein-
zelprivatisierungen durch Übernahme der individualschützenden Regelungen gemäß §§ 2.1 bis
2.3 der Sozialcharta in die Kaufverträge dafür Sorge getragen, dass die Erwerber der Bestands-
wohnungen zur Einhaltung dieser Regelungen verpflichtet werden.

Soweit die Bestandsmieter zum Zeitpunkt der Veräußerung von den GBW-Gesellschaften noch
kein Angebot zur Einbeziehung der individualschützenden Regelungen in ihre Mietverträge er-
halten hatten, wurden die Erwerber darüber hinaus in den Kaufverträgen verpflichtet, den Be-
standsmietern innerhalb von 2 Monaten nach dem Besitz,- Nutzen- und Lastenübergang ein
schriftliches, unbefristetes und unwiderrufliches Angebot zum Einbezug der individualschützen-
den Regelungen gemäß §§ 2.1 bis 2.3 der Sozialcharta in die Mietverträge zu unterbreiten.

Entsprechende, vom Erwerber in diesem Zusammenhang verbindlich zu verwendende Muster-
schreiben wurden den Kaufverträgen als Anlagen beigefügt. Darüber hinaus wurden die Erwer-
ber verpflichtet, bei Neuvermietung die Klausel zum Ausschluss von Luxusmodernisierungen im
Sinne von § 2.3 der Sozialcharta in die Mietverträge aufzunehmen.

Die Einhaltung der vorbeschriebenen Verpflichtungen der Erwerber wurde durch Vereinbarung
entsprechender Vertragsstrafen in den Kaufverträgen sichergestellt. Schließlich wurden die Er-
werber verpflichtet, bei Weiterveräußerung der Bestandswohnungen an einen Dritterwerber die
vorbeschriebenen Verpflichtungen zur Übernahme der §§ 2.1 bis 2.3 der Sozialcharta ein-
schließlich der Verpflichtung zur Individualumsetzung auch dem Dritterwerber verbindlich auf-
zuerlegen.
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Die Erwerber von Bestandswohnungen, bei denen der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang im
Berichtszeitraum erfolgt ist, haben den Versand der Angebotsschreiben an die Bestandsmieter
durch Vorlage des Einlieferungsbelegs und Kopien der versandten Mieterschreiben nachgewie-
sen.

Die bereits im Vorjahr (2013) in Kraft getretene Arbeitsanweisung A-2013-01 sowie ein Auszug
aus dem aktuellen Kaufvertragsmuster nebst Musteranlagen sind diesem Bericht als Anlagen 5
sowie 8 bis 10 beigefügt.

Zu § 4 der Sozialcharta - Mitarbeiterschutz

Die GBW-Gesellschaften, die über eigenes Personal verfügen, d.h. GBW GmbH, GBW Ma-
nagement GmbH und GBW Gebäudemanagement GmbH, sind den Verpflichtungen aus der
Sozialcharta durch schriftliche Schuldbeitrittserklärung vom 07.05.2014 beigetreten (vgl. oben
Ziffer I.1.).

Die Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG, auf die im Wege des Betriebsübergangs zum
31.12.2013 Mitarbeiter der GBW Management GmbH übergegangen sind, hat sich bereits
durch die Vereinbarung der Sozialcharta im Aktienkaufvertrag zur Einhaltung der Mitarbeiter-
schutzklauseln verpflichtet.

Die Vorgaben zum Mitarbeiterschutz gemäß §§ 4.1 bis 4.3 der Sozialcharta wurden im Be-
richtszeitraum eingehalten. Keine der zum Vollzugstag bestehenden Betriebsvereinbarungen
wurde gekündigt. Den Mitarbeitern der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG, der GBW GmbH
sowie der GBW Management GmbH und der GBW Gebäudemanagement GmbH wurden An-
gebote zur angemessenen Fort- und Weiterbildung unterbreitet.

Alle zum 27.05.2013 bestehenden Ausbildungsverhältnisse wurden im Berichtszeitraum fortge-
führt bzw. zum Teil nach Abschluss der Ausbildungsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhält-
nisse überführt. Gleichzeitig wurden neue Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen. Die Zahl der
Ausbildungsverhältnisse stieg dabei zum 31.12.2014 gegenüber dem Stand zum Vollzugstag
insgesamt von 13 auf 14 Ausbildungsverhältnisse.

Die nach dem Schuldbeitritt in Kraft getretene Arbeitsanweisung zum Mitarbeiterschutz
A-2014-08 ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.



14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 11

1. Anlagenverzeichnis

Arbeitsanweisung A-2014-03 Anlage 1

Arbeitsanweisung A-2014-04 Anlage 2

Arbeitsanweisung A-2013-02 Anlage 3

Arbeitsanweisung A-2014-05 Anlage 4

Arbeitsanweisung A-2013-01 Anlage 5

Arbeitsanweisung A-2014-06 Anlage 6

Arbeitsanweisung A-2014-07 Anlage 7

Auszug Musterkaufvertrag Anlage 8

Mieterschreiben Bestandsmieter Anlage 9

Mieterschreiben Neumieter Anlage 10

Arbeitsanweisung A-2014-08 Anlage 11
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Briefkopf des Käufers 

 

Per Einwurfeinschreiben 

Name und Adresse des Mieters 

 

Ort, Datum  

(spätester Versand zwei Monate nach Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten) 

 

Sehr geehrte Frau Mieterin, 

Sehr geehrter Herr Mieter, 

 

wir nehmen Bezug auf die Ihnen übersandte Mitteilung der GBW AG, dass die Wohnanlagen 
[●] durch uns mit Kaufvertrag vom [●] angekauft wurden. Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, 
sind am [●] Besitz, Nutzen und Lasten auf uns übergegangen. 

 

Wir freuen uns, das Mietverhältnis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mit Ihnen fort-
zusetzen! 

 

Bisher war die GBW AG Ihre Vermieterin. Wie Sie aus der Presse erfahren haben, hat die 
bayerische Landesbank Ihre Anteile an der GBW AG veräußert. Die Käuferinnen dieser An-
teile haben sich einer Sozialcharta unterworfen, die auch Sie als Mieter(in), der das Mietver-
hältnis nach dem Stichtag des 27.05.2013 begründet hat, über das gesetzliche Maß hinaus 
schützt. Im Kaufvertrag mit der GBW AG haben wir uns verpflichtet diese Regelungen der 
Sozialcharta zu übernehmen. 

 

Mit Umschreibung des Eigentums im Grundbuch erfolgt der gesetzliche Übergang des Miet-
verhältnisses. Entsprechend den Regelungen in der Sozialcharta machen wir Ihnen hiermit 
das folgende unbefristete sowie unwiderrufliche Angebot, Ihren mit uns zukünftig bestehen-
den Mietvertrag, wie folgt zu Ihren Gunsten zu ändern: 

 

 Ohne Ihre Einwilligung werden bis zum 27.05. 2018 keine sogenannten Luxusmoder-
nisierungen Ihrer Wohnung durchgeführt. Hierunter sind bauliche Maßnahmen, die 
die Ausstattung, den baulichen Zuschnitt und das Wohnumfeld in einer Weise ändern, 
dass die betroffene Wohnung nach einer solchen Maßnahme eine andere Zielgruppe 
als die bisherige Mieterstruktur anspricht, zu verstehen. Nicht unter den Begriff der 

14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 53



 

 

Luxusmodernisierung fallen bauliche Maßnahmen, mit denen Bestandswohnungen 
auf ein übliches und zeitgemäßes Ausstattungsniveau gebracht werden. 

 

Soweit sie aufgrund anderweitiger gesetzlicher oder vertragliche Regelungen einen höheren 
sozialen Schutz in Anspruch nehmen können, bleibt dieser Schutz von der angebotenen Ver-
tragsänderung unberührt. 

 

Falls Sie diesem Angebot nicht ausdrücklich widersprechen, gehen wir davon aus, dass Sie 
unser Angebot angenommen haben, ohne dass Sie dies uns gegenüber ausdrücklich erklä-
ren müssen. Wir verzichten insoweit auf den Zugang Ihrer Annahmeerklärung. 

 

Falls Sie zu diesem Änderungsangebot Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir freu-
en uns auf die Fortsetzung des Mietverhältnisses mit Ihnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eigenhändige Unterschrift des Käufers (siehe § 126 BGB!) 

14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 54



14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 55



14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 56



14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 57



14-12-31--Sozialcharta--Pearl Eins/Pearl Zwei Anlage 1.1 / 58



PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag
PATRIZIA Immobilien AG

Sozialcharta –
GBW-Wohnungen

PROJEKT OSKAR

Augsburg, 08. April 2013

• Die Käuferinnen der GBW AG sind einer umfangreichen, notariell beurkundeten Sozialcharta 
unterworfen, die nachfolgend als Anlage beigefügt ist.

• Die Regelungen der Sozialcharta zum Kündigungsschutz der Mieter sowie zum Ausschluss von 
Luxusmodernisierungen (Ziffern 2.1 bis 2.3 der Sozialcharta) werden individualvertraglich in den 
Mietverträgen umgesetzt. Das entsprechende Umsetzungsschreiben soll so schnell wie möglich, 
spätestens innerhalb von 15 Monaten, nach Vollzug des Kaufvertrages an die Mieter versendet 
werden. 

• Verstöße gegen die Sozialcharta führen zu substanziellen Vertragsstrafen der Käuferinnen.
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Bescheinigung über die unabhängige betriebswirtschaftliche Prüfung des Berichts der Pearl

AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG an die

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, über die Einhaltung der in

der „Sozialcharta“ genannten Regelungen im Berichtszeitraum 2014

An die Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und die Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG,

beide München

Wir haben auftragsgemäß den Bericht der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl

AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, über die Einhaltung der in der „Sozialcharta“

(Anlage 12.1 zum Aktienkaufvertrag vom 27./28. März 2013 zwischen der Pearl AcquiCo Eins GmbH

& Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei GmbH & Co. KG, beide München, als Käuferinnen sowie der

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, als Verkäuferin) genannten Rege-

lungen im Berichtszeitraum 2014 hinsichtlich des Einklangs der Aussagen und Angaben mit den zu-

grundeliegenden tatsächlichen Verhältnissen geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Pearl AcquiCo Eins GmbH & Co. KG und der Pearl AcquiCo Zwei

GmbH & Co. KG sind verantwortlich für die Aufstellung des gemäß § 12.4.1 des vorgenannten Akti-

enkaufvertrags zu erstattenden jährlichen Berichts über die Einhaltung der in der „Sozialcharta“ ge-

nannten Regelungen. Die gesetzlichen Vertreter sind außerdem verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung des Berichts zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Aussagen oder Angaben ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu den in dem Bericht enthalte-

nen Aussagen und Angaben über sämtliche Maßnahmen, Handlungen und Unterlassungen, die zur

Einhaltung der in der Sozialcharta genannten Regelungen im Berichtszeitraum 2014 getroffen worden

sind, abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements

ISAE 3000 (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Infor-

mation) durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung unter Beach-

tung des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung

mit einer hinreichenden Sicherheit abgeben können. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit

des internen Kontrollsystems, soweit es für die Aufstellung des jährlichen Berichts über die Einhal-

tung der in der Sozialcharta genannten Regelungen von Bedeutung ist, sowie Nachweise für die Aus-

sagen und Angaben im Bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



HINWEIS: Bei dieser PDF-Datei des Prüfungsberichts handelt es

sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar.

Maßgeblich ist ausschließlich der in Papierform er-

stellte und ausgelieferte Prüfungsbericht!








